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Synopse Änderungsanträge zur Zuständigkeitsordnung  
 
Neufassung  
Stand: 17.09.2014 

Änderungsantrag  
 

Stellungnahme der 
Verwaltung 

Hauptausschuss v. 
22.10.14 

Übernahme 
der Verwaltung 

Abstimmung 
erforderlich 

 
 
I. Beschließende 
Ausschüsse im Sinne des § 
48 Abs. 1 KVG LSA 
2.1. Ausschuss für Finanzen, 
       städtische Beteiligungs- 
       verwaltung und Liegen- 
       schaften (Finanzaus- 
       schuss) 
 
Entscheidungsbefugnisse 
 
1. Bewilligung von über- und 

außerplanmäßigen Aus-
gaben  Aufwendungen 
und Auszahlungen und 
Verpflichtungsermächti-
gungen von 100.000 Euro 
bis einschließlich 500.000 
Euro Mehrausgabe 

    je Einzelansatz, 
2. Rechtsgeschäfte im Sinne 

des § 45 Abs. 2 Nr.10 und 
16 KVG LSA, deren 
Vermögenswert über 
50.000 Euro liegt und  

    250.000 Euro nicht 
übersteigt, 

3. Rechtsgeschäfte im Sinne 
des § 45 Abs. 2 Nr. 7 KVG 

Änderungsantrag  
CDU/FDP-Fraktion 
I. Beschließende 
Ausschüsse im Sinne des § 
48 Abs. 1 KVG LSA 
2.1. Ausschuss für Finanzen, 
       städtische Beteiligungs- 
       verwaltung und Liegen- 
       schaften (Finanzaus- 
       schuss) 
 
Entscheidungsbefugnisse 
 
1. Bewilligung von über- und 
    außerplanmäßigen Ausga- 
    ben  Aufwendungen und 
    Auszahlungen und Ver- 
    pflichtungsermächti- 
    gungen von 100.000 Euro  
    bis einschließlich 500.000  
    Euro Mehrausgabe je  
    Einzelansatz, 
2. Rechtsgeschäfte im Sinne  
    des § 45 Abs. 2 Nr.10 und  
    16 KVG LSA, deren Ver- 
     mögenswert über 50.000  
     Euro liegt und 250.000  
     Euro nicht übersteigt, 
3. Rechtsgeschäfte im Sinne  
    des § 45 Abs. 2 Nr. 7 KVG  
    LSA mit Ausnahme von  
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Neufassung  
Stand: 17.09.2014 

Änderungsantrag  
 

Stellungnahme der 
Verwaltung 

Hauptausschuss v. 
22.10.14 

Übernahme 
der Verwaltung 

Abstimmung 
erforderlich 

LSA mit Ausnahme von 
Schenkungen und 
Darlehen der Stadt  

    Halle (Saale), soweit deren 
Vermögenswert über 
250.000 Euro beträgt und  

    1.000.000 Euro nicht 
übersteigt, 

4. Abschluss befristeter Miet- 
Pacht- oder sonstiger 
Nutzungsverträge, deren  

    NettoEntgelt ohne Neben-
kosten für die Gesamt- 

    laufzeit über 250.000 Euro 
liegt und 1.000.000 Euro 
nicht übersteigt, 

5. Weisungen im Sinne des 
§ 131 Abs. 1 S. 5 KVG 
LSA. 

 
 

    Schenkungen und 
Darlehen der Stadt  

    Halle (Saale), soweit deren 
Vermögenswert über 
250.000 Euro beträgt und  

    1.000.000 Euro nicht 
übersteigt, 

4. Abschluss befristeter Miet-
Pacht- oder sonstiger 
Nutzungsverträge, deren  

    NettoEntgelt ohne 
Nebenkosten für die Ge- 

    samtlaufzeit über 250.000 
Euro liegt und 1.000.000 
Euro nicht übersteigt, 

5. Weisungen im Sinne des 
§ 131 Abs. 1 S. 5 KVG 
LSA. 

 
Hier ist ein neuer Punkt 6 
aufzunehmen, entspre-
chend § 6 (3) Nr. 1 der 
Hauptsatzung: 
„6. Gesellschafterwei-
sungen gegenüber 
städtischen Betei-
ligungen.“ 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ablehnung, wei-
sungsbefugt ist nur 
die Gesellschafterver-
sammlung, Stadt 
kann nur ihren 
Vertretern in der 
Gesellschafterver-
sammlung 
Weisungen erteilen. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abstimmung 
 
Änderungsantrag 
einstimmig zuge-
stimmt 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
nein 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ja 
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Neufassung  
Stand: 17.09.2014 

Änderungsantrag  
 

Stellungnahme der 
Verwaltung 

Hauptausschuss v. 
22.10.14 

Übernahme 
der Verwaltung 

Abstimmung 
erforderlich 

II. Beratende Ausschüsse  
im Sinne des § 49 Abs. 1 
KVG LSA 
 
2.3. Bildungsausschuss 
 
Empfehlungsrechte 
 
1. Schulentwicklungsplanung 

der Stadt Halle (Saale), 
2.  Satzungen sowie anderen 

Regelungen u.a. zur 
Volkshochschule, zu 
Schullandheimen, zur 
Schülerbeförderung  

     und zur Schulspeisung, 
3.  investive Maßnahmen im 

Schulbereich einschließ-
lich Investitionszu-
schüssen an freie Träger, 

4.  Zusammenarbeit mit 
freien Trägern,  

     Verbänden und Vereinen 
auf dem Bildungssektor. 

 

Änderungsantrag  
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
 
 
 
 
 
 
1. Schulentwicklungsplanung 
    der Stadt Halle (Saale),  
2. Satzungen sowie andere  
    Regelungen u. a. zur   
    Volkshochschule, zu   
    Schullandheimen, zur  
    Schülerbeförderung und  
    zur Schulspeisung,  
3. investive Maßnahmen im 
    Schulbereich einschließlich  
    Investitionszuschüsse an  
    freie Träger, Bau und  
    Sanierung von schu- 
    lischen Einrichtungen  
    inkl. Schulhöfen und  
    Schulsportstätten, 
4. Zusammenarbeit mit freien  
    Trägern, Verbänden und  
    Vereinen auf dem Bil- 
    dungssektor 
5. Förderung außerschuli- 
    scher Lernorte und er- 
    gänzender Bildungs- 
    angebote 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Entscheidung obliegt 
Stadtrat 
 
Fachliche 
Einschätzung GB IV 
steht aus. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
wird von Verwal-
tung übernom- 
men 
 
 
 
Abstimmung 
 
Änderungsantrag 
mehrheitlich ab-
gelehnt 

 
 

 
Abstimmung 
 
Änderungsantrag 
einstimmig zuge-
stimmt 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ja 
 
 
 
 
 
 
 
nein 
 
 
 
 
 
 
 
ja 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
nein 
 
 
 
 
 
 
 
ja 
 
 
 
 
 
 
 
nein 
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Neufassung  
Stand: 17.09.2014 

Änderungsantrag  
 

Stellungnahme der 
Verwaltung 

Hauptausschuss v. 
22.10.14 

Übernahme 
der Verwaltung 

Abstimmung 
erforderlich 

 
 
 
6.7. Kulturausschuss  
 
Empfehlungsrechte 
 
1. Angelegenheiten der 

städtischen Kulturein- 
     richtungen sowie sonstige  
    Angelegenheiten zur 

Förderung kultureller  
    Einrichtungen (Vergabe 

von Fördermitteln), 
2. Benennung und Umbe-

nennung von Straßen,  
    Wegen und Plätzen, 
3. Gebühren, Entgelte für 

Archive, Bibliotheken  
    und Eintrittspreise für 

kulturelle Einrich-      
    tungen, 
4. Zusammenarbeit mit freien 

Trägern, Verbänden und 
Vereinen auf dem Kultur-
sektor, 

5. Angelegenheiten der 
Kultur- und Heimatpflege, 
einschließlich der Aufga-
ben städtischer Denk-
malpflege und Förderung    

    denkmalerhaltender Auf-
gaben der Stadt Halle 

Änderungsantrag 
CDU/FDP-Fraktion 
 
6.7. Kulturausschuss  
 
Empfehlungsrechte 
 
1. Angelegenheiten der 

städtischen Kulturein- 
     richtungen sowie sonstige  
    Angelegenheiten zur 

Förderung kultureller  
    Einrichtungen (Vergabe 

von Fördermitteln), 
2. Benennung und Umbe-

nennung von Straßen,  
    Wegen und Plätzen, 
3. Gebühren, Entgelte für 

Archive, Bibliotheken  
    und Eintrittspreise für 

kulturelle Einrich-      
    tungen, 
4. Zusammenarbeit mit freien 

Trägern, Verbänden und 
Vereinen auf dem Kultur-
sektor, 

5. Angelegenheiten der 
Kultur- und Heimatpflege, 
einschließlich der Aufga-
ben städtischer Denk-
malpflege und Förderung    

    denkmalerhaltender Auf-
gaben der Stadt Halle 
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Neufassung  
Stand: 17.09.2014 

Änderungsantrag  
 

Stellungnahme der 
Verwaltung 

Hauptausschuss v. 
22.10.14 

Übernahme 
der Verwaltung 

Abstimmung 
erforderlich 

(Saale).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Saale).  
 
Beim Kulturausschuss ist 
unter Empfehlungsrechten 
als neuer Punkt 6 
aufzunehmen: 
„Angelegenheiten des 
Marktwesens im eigenen 
Wirkungskreis.“ 
 
 

 
 
Entscheidung obliegt 
Stadtrat, aber 
Hinweis: Angelegen-
heiten des Markt-
wesens unterfallen 
der originären 
Zuständigkeit des 
Ordnungs- und 
Umweltausschusses 

 
 
Abstimmung 
 
Änderungsantrag 
mehrheitlich ab-
gelehnt 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
nein 

 
 
 
 
ja 

8.9. Ausschuss für Ord- 
       nung und Umweltan- 
       gelegenheiten 
 
6. Angelegenheiten der   
    Märkte im eigenen  
    Wirkungskreis, 
 

Änderungsantrag 
CDU/FDP-Fraktion 
 
 
 
 
6. Angelegenheiten der 
Märkte im eigenen 
Wirkungskreis des 
Einwohnerwesens, 
 

 
 
 
 
 
 
Ablehnung,  
zu unbestimmt 
 

 
 
 
 
 
 
Streichung durch 
Antragsteller zu-
rückgezogen  
 
Abstimmung 
 
mehrheitlich 
zugestimmt 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ja 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
nein 

  
 



6 
 

Neufassung  
Stand: 17.09.2014 

Änderungsantrag  
 

Stellungnahme der 
Verwaltung 

Hauptausschuss v. 
22.10.14 

Übernahme 
der Verwaltung 

Abstimmung 
erforderlich 

 
 8.9. Ausschuss für Ord-

nung und Umweltange- 
    legenheiten 
 
Empfehlungsrechte 
1. Angelegenheiten der 

öffentlichen Sicherheit  
    und Ordnung im Rahmen 

der städtischen Zustän- 
    digkeit, soweit nicht die 

ausschließliche Zustän-
digkeit des Oberbürger-                              

    meisters gemäß § 66 Abs. 
4 KVG LSA gegeben ist, 

2. Angelegenheiten des 
Brand- und Katastrophen- 

    schutzes und des Ret-
tungsdienstes im eigenen 
Wirkungskreis, 

3. Straßenverkehrsrege-
lungen im eigenen Wir- 

    kungskreis, soweit nicht 
andere Ausschüsse 

     zuständig sind, 
4. Gefahrenabwehrver-

ordnung (Stadtordnung)  
    im eigenen Wirkungskreis, 
5. Angelegenheiten des Ge-

werberechts im eigenen 
    Wirkungskreis, 
6. Angelegenheiten der 

Märkte im eigenen  

Änderungsantrag 
MitBÜRGER für Halle – 
NEUES FORUM 
 
 
Empfehlungsrechte 

 1.  Angelegenheiten der 
öffentlichen Sicherheit und 
Ordnung im Rahmen der 
städtischen Zuständigkeit, 
soweit nicht die aus-
schließliche Zuständigkeit 
des Oberbürgermeisters 
gemäß § 66 Abs. 4 KVG 
LSA gegeben ist,  

2. Angelegenheiten des 
Brand- und Katastrophen-
schutzes und des 
Rettungsdienstes im 
eigenen Wirkungskreis,  

3. Straßenverkehrsrege-
lungen im eigenen 
Wirkungskreis, soweit 
nicht andere Ausschüsse 
zuständig sind,  

4. Gefahrenabwehrverord-
nung (Stadtordnung) im 
eigenen Wirkungskreis,  

5. Angelegenheiten des 
Gewerberechts im 
eigenen Wirkungskreis,  

6. Angelegenheiten der 
Märkte im eigenen 
Wirkungskreis,  
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Neufassung  
Stand: 17.09.2014 

Änderungsantrag  
 

Stellungnahme der 
Verwaltung 

Hauptausschuss v. 
22.10.14 

Übernahme 
der Verwaltung 

Abstimmung 
erforderlich 

    Wirkungskreis, 
7. Beratung auf den Gebieten 

des Umwelt- 
    schutzes auf der Grund-

lage von Bundes- und 
    Landesrecht sowie   
    Rechtsverordnungen und 

Satzungen  
    insbesondere in den 

Bereichen: 
 
    - Naturschutz 
    - Immissionsschutz 
    - Abfall und Altlasten sowie  
      Wasser  
      (einschl. Gewässer und  
      Grundwasser)  
      und Abwasser, 
 
8. Angelegenheiten, die der 

Verbesserung der  
    Umweltqualität dienen. 
 

7. Beratung auf den 
Gebieten des Umwelt-
schutzes auf der 
Grundlage von Bundes- 
und Landesrecht sowie 
Rechtsverordnungen und 
Satzungen insbesondere 
in den Bereichen:  

a. Naturschutz  
b. Immissionsschutz  
c. Abfall und Altlasten sowie 

Wasser (einschl. 
Gewässer und 
Grundwasser) und 
Abwasser,  

8. Beratung von 
Umweltaspekten in 
Bebauungsplänen, 

9. Angelegenheiten, die der 
Verbesserung der 
Umweltqualität dienen. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Entscheidung obliegt 
dem Stadtrat, aber 
Hinweis, Vorberatung 
der Bebauungspläne, 
also auch der 
Umweltaspekte, 
erfolgt bereits im 
Planungsausschuss, 
daher Doppelzu-
ständigkeit und ggf. 
weitere zeitliche 
Verzögerung 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abstimmung 
 
Änderungsantrag 
mehrheitlich 
abgelehnt 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
nein 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ja 
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Neufassung  
Stand: 17.09.2014 

Änderungsantrag  
 

Stellungnahme der 
Verwaltung 

Hauptausschuss v. 
22.10.14 

Übernahme 
der Verwaltung 

Abstimmung 
erforderlich 

8.9. Ausschuss für Ord- 
nung und Umweltange- 
legenheiten 
 
Empfehlungsrechte 
 
1. Angelegenheiten der 

öffentlichen Sicherheit und 
Ordnung im Rahmen der 
städtischen Zuständigkeit, 
soweit nicht die aus-
schließliche Zuständigkeit 
des Oberbürgermeisters 
gemäß § 66 Abs. 4 KVG 
LSA gegeben ist,  

2. Angelegenheiten des 
Brand- und Katastrophen-
schutzes und des 
Rettungsdienstes im 
eigenen Wirkungskreis,  

3. Straßenverkehrsrege-
lungen im eigenen Wir-
kungskreis, soweit nicht 
andere Ausschüsse 
zuständig sind,  

4.Gefahrenabwehrverord-
nung (Stadtordnung) im 
eigenen Wirkungskreis,  

5. Angelegenheiten des 
Gewerberechts im eigenen 
Wirkungskreis,  

6. Angelegenheiten der 
Märkte im eigenen Wir-

Änderungsantrag 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
 
 
 
 
1. Angelegenheiten der 

öffentlichen Sicherheit und 
Ordnung im Rahmen der 
städtischen Zuständigkeit, 
soweit nicht die aus-
schließliche Zuständigkeit 
des Oberbürgermeisters 
gemäß § 66 Abs. 4 KVG 
LSA gegeben ist,  

2. Angelegenheiten des 
Brand- und Katastrophen-
schutzes und des 
Rettungsdienstes im 
eigenen Wirkungskreis,  

3. Straßenverkehrsrege-
lungen im eigenen Wir-
kungskreis, soweit nicht 
andere Ausschüsse 
zuständig sind,  

4.Gefahrenabwehrverord-
nung (Stadtordnung) im 
eigenen Wirkungskreis,  

5. Angelegenheiten des 
Gewerberechts im 
eigenen Wirkungskreis,  

6. Angelegenheiten der 
Märkte im eigenen Wir-
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Neufassung  
Stand: 17.09.2014 

Änderungsantrag  
 

Stellungnahme der 
Verwaltung 

Hauptausschuss v. 
22.10.14 

Übernahme 
der Verwaltung 

Abstimmung 
erforderlich 

kungskreis,  
7. Beratung auf den Ge-

bieten des 
Umweltschutzes auf der 
Grundlage von Bundes- 
und Landesrecht sowie 
Rechtsverordnungen und 
Satzungen insbesondere 
in den Bereichen:  

- Naturschutz  
- Immissionsschutz  
- Abfall und Altlasten sowie  
  Wasser (einschl. Gewässer  
  und Grundwasser) und 
  Abwasser,  
8. Angelegenheiten, die der 

Verbesserung der 
Umweltqualität dienen, 

kungskreis,  
7. Beratung auf den Ge-

bieten des 
Umweltschutzes auf der 
Grundlage von Bundes- 
und Landesrecht sowie 
Rechtsverordnungen und 
Satzungen insbesondere 
in den Bereichen:  

- Naturschutz  
- Immissionsschutz  
- Abfall und Altlasten sowie  
  Wasser (einschl. Gewässer  
  und Grundwasser) und 
  Abwasser,  
8. Angelegenheiten, die der 

Verbesserung der 
Umweltqualität dienen, 

9. Angelegenheiten des 
Hochwasserschutzes, 

10. Angelegenheiten des 
Klimaschutzes, 

11. Angelegenheiten in den 
Bereichen Stadtgrün, 
Spielplätze und 
Spielflächen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Entscheidung obliegt 
dem Stadtrat, aber 
Hinweis: Ziff. 11 zu 
unbestimmt 
Ziff. 9 und 10 keine 
Bedenken 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
getrennte Abstim-
mung 
 
Zustimmung 
einstimmig 
 
mit Patt mehrheit-
lich abgelehnt 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ja 
 
 
ja 
 
 
 
nein 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
nein 
 
 
nein 
 
 
 
ja 

 

  
 


